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Der Haushaltungsausſchuß des Ab
geordnetenhanſes

W TB Berlin den 19 Februar 1915
Die heutige Sitzung des verſtärkten Haushalts

ausſchuſſes des Abgeordnetenhauſes galt den
Beratungen über Oſtpreußen

Der Miniſter des Jnnern gab einleitend eine zu
ſammenhängende Darſtellung der Hilfsaktionen für die Provinz
Oſtpreußen ſeit der erſten ruſſiſchen Jnvaſion Er wies hin
auf den kaiſerlichen Erlaß vom 27 Auguſt der den Maßnahmen
der Regierung zugrunde liege Nachdem der Feind zum erſten
Male aus dem Lande vertrieben war ſei man unverzüglich
daran gegangen die Kriegsſchäden feſtzuſtellen und es ſeien
aus Staatsfonds die Mittel bereitgeſtellt worden um einſt
weilen die Führung von Haushalt Wirtſchaft und Gewerbe
betrieb zu ermöglichen Es ſei alsdann unter dem Vorſitze des
Oberpräſidenten und unter Hinzuziehung von Vertretern der
verſchiedenen Erwerbsſtände die Kriegshilfskommiſſion für die
Provinz gebildet worden Gleichzeitig ſei beſtimmt worden daß

Vorenkſchädigungen aus Skagksmitteln

gewährt wurden unabhängig von einer defini
tiven Feſtſtellung des Schadens und vorbehaltlich der
ſpäteren endgültigen Erſtattung gemäß S 35 des Kriegsleiſtungs
geſetzes Eine große Anzahl von lokalen Kriegshilfsausſchüſſen
ſei gebildet worden Eine umfangreiche Hilfstätigkeit habe ſo
fort nach der erſten Jnvaſion begonnen Jn 39 geſchädigten
Kreiſen ſeien bisher 66 Kriegshilfsausſchüſſe gebildet worden
Nach dem Stande am 1 Februar ſeien
auf 72 453 Ankräge 32,7 Millionen Mark an Vorenkſchädigung
gezahlt worden Wärmſte Anerkennung verdienten all die be
teiligten Staaten und Gemeindebeamten Wenn auch noch nicht
allen Anträgen habe entſprochen werden können ſo ſei doch
trotz 72 453 Entſcheidungen keine einzige Beſchwerde
eingelaufen Nach der erſten Jnvaſion ſeien Tauſende von Oſt
preußen heimatlos geworden größer noch ſei die Zahl geweſen
als der erſte Rückſchlag eintrat Unter der Leitung des Landes
hauptmanns der das Amt als Flüchtlingskommiſſar über
nommen habe ſei der Strom der Flüchtigen in die anderen
Provinzen der Monarchie und nach Mecklenburg geleitet
worden Die Flüchtlinge ſeien überall bereitwillig aufgenommen
worden Der Staat zahle

monatlich mehrere Millionen
Mark Es ſei feſtzuſtellen daß die Flüchtlinge über
wiegendzuihrer Zufriedenheit untergebracht
ſeien der Neigung nach Berlin zu ſtrömen habe er geglaubt
entgegenwirken zu müſſen Angehörigen der ſog
freien Berufe ſei durch Darlehen geholfen

J worden Der Miniſter ſchloß mit dem Ausdruck der Hoff
nung daß die große und ſchöne Aufgabe des Wiederaufbaus
der Provinz Oſtpreußen in vollem Umfange gelingen werde

Ein Abgeordneter würdigte die Verdienſte des Ober
präſidenten und des Landeshauptmanns von Oſtpreußen Für
eine allgemeine Zurückführung der Flüchtlinge ſeien die Witte
rungsverhältniſſe noch ungeeignet Dagegen müſſe und werde
für

ſoforlige Beſtellung der brachliegenden Aecker

geſorgt werden wozu Motorpflüge heranzuziehen ſeien
Bei dem Wiederaufbau der Gebäude ſolle die Rückſicht auf
architektoniſche Schönheit nicht die praktiſche
Brauchbarkeit zurückdrängen Die Hauptaufgabe
ſei einer Ent völkerung der Provinz vorzubeugen Auch indirekte Schäden ſeien zu erſetzen Die
Beamtenſchaft Oſtpreußens ſei überlaſtet

Von anderer Seite wurde der Standpunkt der Technik
j und des Städtebaues betont Die Vertreter der Technik

A müßten zu den
Mgezogen werden Jn Anlehnung an die mittelalterliche

Hilfskommiſſionen heran
Baukunſt ſolle in einer zwar praktiſchen aber auch heimat
lich ſchönen Bauweiſe wieder aufgebaut werden
unter ſachverſtändiger Bauberatung und Zentraliſierung der
Vauſtoffbeſchaffung Gute Wohngelegenheiten ſeien ein treff
hches Mittel gegen die befürchtete Entvölkerung

Ein Redner beleuchtete die Rechtslage die einen
Anſpruch auf volle Enkſchädigung außer Zweifel

kelle und beklagte Verzögerungen und Schwerfälligkeiten in
der Auszahlung der Vorentſchädigung die auch Flurſchäden
zu umfaſſen habe Für den Wiederaufbau der nicht verzögert
werden dürfe ſei die Heranſchaffung von Bauſtoffen tunlichſt zu
trleichtern und Holz aus den Staatsforſten bereitzuſtellen Die

Rückkehr der Flüchtlinge in ihre frühere Wirkungsſtätte müſſe
energiſch betrieben ihre Lage dürfe durch Abſchluß neuer Ar

itsverträge an ihren jetzigen Aufenthalt nicht ausgenützt
werden Dem Verſuch der Verſicherungsgeſellſhaften ſich dem Erſatz von Kriegsbrand
häden zu entziehen ſei entgegenzutreten

Der Finanzminiſter führte aus daß
die Geſchädigken keinen Rechksanſpruch an den Staat

hätten Preußen ſei eingetreten um die Geſchädigten nicht in
P ot kommen zu laſſen aber in der Erwartung daß das Reich

Jpäter auf Grund des
Pperde

z 35 des Kriegsleiſtungsgeſetzes eintreten

Der von Preußen aufzuwendende Befrag ſei nicht auf 400 Millionen Markbegrenzt
J werde erforderlichenfalls über dieſen Betrag
n a
den

jhausgegangen werden durch den Nachtragsetatdies nicht gehindert Die zu Vorentſchädigungen erforder
Mittel ſeien vom Finanzreſſort ſtets unverzüglich zur Ver

Hng geſtellt worden W r den Anträgen der Herren
pſortwiniſter Mit dem Wiederaufbau ſoweit es zur

Jrtführung der Wirtſchaft erforderlich ſei müſſe
fort begonnen werden nur mit dem endgültigen
deraufbau müſſe bis nach Friedensſchluß gewartet werden

e Staatsregierung gebe die Mittel zum Wiederaufbau der
ſtörten Gebäude behalte ſich aber einen

Rückgriff gegen die Verſicherungsgeſellſchaften
denen die zerſtörten Gebäude verſichert ſeien vor die über

en Rückgriff mit den Geſellſchaften zu führenden Verhand
en würden hoffentlich zu einem befriedigenden Ergebnis
en

Aus der Kommiſſion wurde der oſtpreußiſchen
rdezucht gedacht und die möglichſt

umfangreiche Verwendung von KriegsgefangenenWnſcht von anderer Seite Vorſorge für die Beſchaffung von

werden Jn wiederholten

Nachhypotheken für innere Koloniſation und
r erung der Provinz ſowie für Bereitſtellung von Saat

getreide
Ein Abgeordneter erkannte die vorläufige Fürſorge

für die Flüchtlinge als im allgemeinen befriedigend an Ein
zelnen Klagen könne durch Mitwirkung der Ortsbehörden ge
ſteuert werden Er begrüßte die Zuſage des Finanzminiſters
hinſichtlich der Vorentſchädigung und wünſchte ernſte Beachtung
der Hypothekenregelung Die Arbeiterfrage ſei ſchwierig eine
Beſchränkung der reichsgeſetzlich zugeſicherten Freizügigkeit aber
zu bekämpfen Zweckmäßigkeit und Schönheit ließen ſich beim
Neubau wohl vereinigen Die Entſchädigungen dürf
ten nicht von der Unterſtellung unter das Be
fis n ne eng gemacht werdenMehrfach wurde die Wichtigkeit des Oſtkanals
etont

Der Landwirtſchaftsminiſter wies auf die Er
ſchwerung der Bergungsmaßnahmen der Zivilbehörden durch
die Plötzlichkeit des feindlichen Einbruchs hin Beſonders großer
Schaden ſei der Pferde und Rindviehzucht erwachſen da die
Einfälle der ruſſiſchen Truppen ſehr wertvolle Zuchtgebiete ge
troffen hätten Vor allem bedürfe der kleine Pferdezüchter der
ſtaatlichen Unterſtützung in erſter Linie durch

Hergabe von Stuten aus den Beſtänden des Heeres
Die oſtpreußiſche Landwirtſchaftskammer hat große Pferde und
Rinderbeſtände geborgen und zum Teil für die Zurückführung
erhalten können Von den zerſtörten Domänen
komme ein Teil zweckmäßig zur Aufteilung
Auch ſonſt finde die innere Koloniſation wichtige
Aufgaben Eine Hauptſorge müſſe die Erhaltung des alten
Stammes der Landarbeiter ſein die leicht in den Provinzen in
denen ſie untergebracht wären zurückbleiben könnten Zur
Sicherung der zweiten und dritten Hypotheken empfehle ſich ein
Zuſammengehen des Staates und der Kommunalverbände
Wenn auch Hypotheken nur bis zu 70 vom Hundert des Ver
kehrswerts bei der Bezahlung der Zinſen aus der Vorent
ſchädigung berückſichtigt würden ſo finde doch ſonſt keine Zurück
ſetzung der Beſitzer höher verſchuldeter Grundſtücke bei der Vor
entſchädigung ſtatt Die Erſtattung der Kriegsverluſte ſolle
nicht von der Beſitzbefeſtigung abhängig ge
macht werden Die Elektriſiterung der Provinz
komme erſt nach dem Friedensſchluß in Betracht
Dann werde man zweckmäßig wie in der Rheinprovinz und in
Weſtfalen vorgehen Zur Anſchaffung von Kraftpflügen ſeien
für Oſtpreußen bereits zwei Millionen bereitgeſtellt

Der Oberlandſtallmeiſter gab ergänzende Aus
kunft über die Art und Weiſe der

Bergung des wertvollen Zuchtmakerials

und die dabei erlittenen glücklicherweiſe nicht großen
Verluſte

Ein Mitglied der Kommiſſion verfolgte im einzelnen den
Gedanken der inneren Koloniſalion Oſtpreußens

wollte einen Neuerwerb von Grund und Boden in der Provinz
durch Spekulationskreiſe unter allen Umſtänden verhindert ſehen
und verlangte weitere Stärkung des Sicherheitsgefühls

Nachdem ein Abgeordneter darauf hingewieſen hatte
daß die von der Feuerſozietät feſtgeſetzte Vorentſchädigung
für die vom Reiche zu gewährende endgültige Entſchädigung
nicht maßgebend ſei ſondern auf dieſe angerechnet werden
würde faßte der Berichterſtatter im Schlußwort
die völlige Uebereinſtimmung der Staats
regierung mit der Kommiſſion dahin zuſammen
daß ohne Rückſicht auf die erforderlichen Geldmittel das Ziel
des neuen Aufbaues Oſtpreußens im Sinne des königlichen
Wortes erreicht werden müſſe unter Beobachtung folgender
Leitſätze

Wiederbevölkerung der Provinz Bürgſchaften für
eine zweckentſprechende Verwendung der Entſchädigungen
Herbeiführung einer Bundesraksverordnung die eine Auf
löſung der von Flüchtlngen anderwärts geſchloſſenen
Arbeitsverträge auf deren Antrag zuläßt Förderung der
inneren Koloniſation insbeſondere durch Aufteilung
hierzu geeigneter Domänen Wiederaufrichtung der oſt
preußiſchen Pferde und Viehzucht Verbindung von Zweck
mäßigkeit und Schönheit bei Errichtung neuer Gebände
Förderung der Landbeſtellung

Die Beratungen der Kommiſion ließen auf
allen Seiten den ernſten von warmer Empfindung ge
tragenen Willen erkennen der ſchwer geprüften nun
hoffentlich für immer vom Feinde befreiten Provinz zu
ihrer alten Blüte zu verhelfen

Der Winterfeldzug in Mtpreußen

Aus dem Gro
ſchrieben

Seit Monaten waren unſere unter den Befehlen des
Generals v Below in Oſtpreußen ſtehenden Truppen auf
verteidigungsweiſes Verhalten angewieſen Aus 50 Prozent
Landwehr 25 Prozent Landſturm und 25 Prozent anderen
Truppen zuſammengeſetzt verteidigten dieſe Truppen die
Lande öſtlich der Weichſel vor allem die Provinz Oſtpreußen
erfolgreich gegen einen mehrfach überlegenen Feind deſſen
Stärke in 6 bis 8 Armeekorps anfangs Februar noch etwa
rund 200 000 Mann betrug Die numeriſche Ueberlegenheit
der Ruſſen war auf dieſem Kriegsſchauplatze eine ſo große
daß die deutſchen Truppen ſtarke natürliche Stellungen auf
ſuchen mußten die ſich an den großen ma i Seen und
hinter der Angerapp Linie anboten Das Land zwiſchen
dieſem Gebiet und der Grenze mußte dem Feinde überlaſſen

e ngriffen verſuchte dieſer ſich in
den Beſitz der befeſtigten Stellungen der Deutſchen zu ſetzen
Trotzdem er hierzu ſtets an Zahl überlegene Kräfte aufbot
wurden alle ſeine Angriffe die ſich mit Vorliebe gegen den
Brückenkopf von Darkehmen und den rechten deutſchen Flügel
auf den Paprodtker Bergen richteten ſtets abgeſchlagen Bis

r Bruſt im Waſſer durchwateten am 1 Weihnachtsfeiertag
eile des III ſibiriſchen Korps das Sumpfge ände des Niet

litzer Bruchs r Angriff wurde ebenſo abgewieſen wie die
noch im Januar und Februar gegen den linken deutſchen
Flügel verſuchten Offenſivunternehmungen

Anfangs Februar war endlich die Zeit gekommen wo
friſche deutſche Kräfte verfügbar wurden um nach dem oſt

ßen Hauptquartier wird uns ge

zu werden
erſter Linie

e Kriegsſchauplatz gebracht und dort zu einer um
a ſſenden Bewegung gegen die Ruſſen eingeſetzt

s Ziel dieſer Oper war neben dem in

erſtrebten Waffenerfolge die Säuberung deutſchen Gebiets
Fak dem ruſſiſchen Eindringling der hier ſchrecklich gehauſt

e

Wohl verſchleiert durch die deutſchen Stellungen und
Grenzſchutztruppen und ſorgfältig vorbereitet vollzog ſich in
den erſten Februartagen hinter den beiden deutſchen Flügeln
die Verſammlung der zur Offenſive beſtimmten Truppen Am
7 Februar trat der Südflügel zum Angriff an etwas wiig
ſetzte ſich die Nordgruppe dieſe aus der Gegend von Tilſit

in Bewegung Die Erde war mit Schnee bedeckt und ſcharf
durchfroren alle Seen waren von dickem Eiſe bedeckt Am
5 Februar war außerdem erneuter Schneefall eingetreten
der das ganze Gelände mit einer außerordentlich hohen
Schneedecke überzog endlich ſetzte unmittelbar nach dieſem
Schneefalle erneut Froſt und mit ihm ein eiſig kalter Wind
ein der an vielen Stellen z den ſtärkſten Schneeverwehungen
führte und damit den Verkehr auf Bahnen und Straßen ganz
le er erſchwerte ja den Kraftwagenverkehr gänzlich aus

Die deutſche Führung hatte ſich aber auf die beſonderen
Schwierigkeiten eines Winterfeldzuges wohl vorbereitet Die
Truppen waren mit warmer Bekleidung ausgeſtattet Tau
ſende von Schlitten Hunderttauſende von Schlittenkufen
waren bereitgeſtellt worden Um an die feindlichen Haupt
kräfte heranzukommen hatte der deutſche Südflügel rn
40 Km tiefe Waldzone des Johannisburger Forſtes und dann
den Piſſeck zu überſchreiten der den Ausfluß des Spirding
ſees bildet und auf ruſſiſchem Gebiete als Piſſa dem Narew
zuſtrebt in den er zwiſchen Lomza und Oſtrolenka mündet
Der Feind hatte en e im Walde ſeine Verhaue angelegt
als auch die Piſſeck Uebergänge beſetzt und befeſtigt Jn
Johannisburg und Bialla lagerten ſtärkere ruſſiſche Truppen
In einem der von ihnen beſetzten Orte war für den Sonntag
abend ein Tanzfeſt angekündigt als gerade an dieſem Tage

völlig überraſchend für die Truppen ſowohl als die Füh
rung die deutſche Offenſive einſetzte

In aller Stille brachen ſich die deutſchen Angriffskolonnen
ihre Bahn und gewannen am Nachmittag Fühlung mit dem
Feind Die jungen Truppen des Generals v Litzmann er
zwangen ſich am Nachmittag und in der Racht zum 8 bei
Wrobeln den Uebergang über den Piſſeck Trotz ſtark ver
ſchneiter Wege und heftigen Schneetreibens das den ga
Tag anhielt und die Bewegungen erheblich verzögerte
Teile dieſer Truppen an dieſemg Tage 40 Kilometer zurüch
gelegt Die kampferprobten Trußen des Generals von Falck
waren an dieſem Tage bis dich an Johannisburg heran
gekommen und nahmen Snopken im Sturm wobei dem Feinde
die erſten Gefangenen 2 Offiziere 450 Mann und 2 Ma
ſchinengewehre abgenommen wurden Am nächſten Tage
ſetzten die deutſchen Truppen den Kampf um die Gewinnung
des Piſſeck Abſchnittes fort Die ſüdliche Kolonne des Gene
rals von Litzmann war gerade im Begriffe bei Gehſen das
öſtliche Flußufer zu betreten als ſie plötzlich in ihrer rechten
Flanke vom Feind angegriffen wurde der aus Kolno ge
kommen war Sofort wandten ſich die deutſchen Truppen
gegen dieſen Gegner und warfen ihn wieder dorthin zurück
woher er gekommen war 500 Gefangene 5 Se 2 Ma
ſchinengewehre zahlreiche Munitionswagen und t
Material blieben in der Hand der Deutſchen während
Nachbarkolonne an dieſem Tage bei Wrobeln 300 Gefangene
machte und General Falck Johannisburg erſtürmte das von
zwei ruſſiſchen Regimentern verteidigt wurde Hier verlor
der Feind 2500 Gefangene 8 Geſchütze und 12 Maſchinen
gewehre

Die Piſſeck Linie war am 8 Februar in deutſcher Hand
Am 9 begann der Vormarſch auf Lyck Bialla wurde noch
an dieſen Tagen von den Ruſſen geſäubert Wiederum fielen
300 Ruſſen in deutſche Gefangenſchaft

Jndeſſen war auch der Rordflügel nicht müßig geblieben
Die hier zum Angriff beſtimmten Trupen hatten fich zu

nächſt in den Beſitz der befeſtigten Stellung des ruſſiſchen
rechten Flügels zu ſetzen die ſich von Spullen aus zum
Schoreller Forſt und von deſſen Nordſaum faſt bis zur ruſſiſchen
Grenze erſtreckte Für den Angriff gegen dieſe Stellungendie mit Drahthinderniſſen wohl berleben waren war der

9 Februar in Ausſicht genommen Als ſich aber beim Feinde
Anzeichen rückgängiger Bewegungen bemerkbar machten
ſchritten die Truppen obwohl ſie zum Teil weder über ihre
Maſchinengewehre noch über ihre ganze Artillerie verfügten
ſchon am Nachmittag des 8 Februar zum Angriff Am
9 Februar waren die feindlichen Stellungen genommen der
Feind ging in ſüdöſtlicher Richtung zurück Die deutſchen
Truppen folgten in Gewaltmärſchen Trotz der allergrößten
Schwierigkeiten die dieſen Märſchen die Naturgewalten ent
gegenſtellten erreichten die deutſchen Marſchkolonnen am 10
die Linie Pillkallen Wladislawow und am 11 die große
Straße Gumbinnen Wylkowyszki Der rechte Flügel hatte
bis zur Einnahme von Stallupönen faſt 4000 Gefangene ge
macht 4 Maſchinengewehre und 11 Munitionswagen ge
nommen Die Mitte zählte bei der Wegnahme von Eydt
kuhnen Wirballen und Kibarty 10 000 Gefangene 6 genom
mene Geſchütze 8 Maſchinengewehre und erbeutete en
zahlreiche Bagagewagen darunter allein 80 Feldküchen
3 Militärzüge ſonſtiges zahlreiches rollendes Material
Maſſen von ruſſiſchen Liebesgaben und was die Hauptſache
war einen ganzen Tagesſatz Verpflegung Beim linken
Flügel endlich wurden 2100 Gefangene gemacht und 4 Ge
ſchütze genommen Bis zum 12 Februar an welchem Tageunſere Truppen nunmehr ſchon ganz auf ruſſiſchem Boden

Wizwiny Kalwarja und Mariampol beſetzten hatte ſich diee der von den Truppen des Nordflügels genommenen
Geſchütze auf 17 geſteigert Die ruſſiſche 73 und 56 Divifion
waren bis zu dieſem Zeitpunkte ſo gut wie vernichtet Die
27 Diviſion aufs geſchädigt

Der vor der Angerapplinie und den Befeſtigungen
Lötzen gelegene Gegner hatte inzwiſchen gleichfalls den
zug in öſtlicher Richtung eingeleitet Nunmehr ſchritten
die in den deutſchen Befeſtigungen bisher zurückgehalten
Truppenteile aus Landwehr und Landſturm beſtehend zum
Angriffe gegen den weichenden Feind deſſen lange Mar
kolonnen von unſeren Fliegern feſtgeſtellt wurden An die
und an den nächſten Tagen kam es an den verſchieden
Stellen zum Kampfe Wiederum wurden zahlreiche
gene gemacht

Seine Majeſtät der Kaiſer hatte den re unſ
Truppen bei Lyck beigewohnt Bald nach der Erſtürmu
ielt der Oberſte Kriegsherr ſeinen Einzug in die maſurerſten Es war ein ſoldatiſches Bild von einziger

heit als die aus ſchwerem Kampf kommenden Truppen
um den unerwartet in ihrer Mitte erſcheinenden Kaiſor
ſcharten und ihrem Stolz und ihrer r durch begeiſte
Hurrarufe und durch Singen vaterländiſcher Lieder einen
hinreißenden Ausdruck
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Jn letzter Zeit ſind im Bereiche des IV Armeekorps von

Händlern ſo umfangreiche Ankäufe von Heu und Stroh für andere
Korpsbezirke ausgeführt worden daß die den Verwaltungs
organen des IV Armeekorps obliegende Bereitſtellung des be
züglichen Heeresbedarfs ernſtlich in Frage geſtellt wird

uf Grund des 8 9b des Geſetzes über den Belagerungs
zuſtand vom 4 Juni 1851 wird daher hiermit bis auf weiteres
die Ausfuhr von Heu und Stroh aus dem Begsirke des IV Armee
korps verboten Ausnahmen dürfen nur mit ausdrücklicher Ge
nehmigung der ſtellvertretenden Jntendantur IV Armeekorps ein
treten und werden im allgemeinen nur dann zugelaſſen werden
wenn der Verkäufer durch eine amtliche Beſcheinigung nachweiſen
kann daß das Heu oder Stroh für ein Militärmagazin gekauft
werden ſoll Bezügliche Anträge ſind ſchriftlich zu ſtellen

Die bis zur Bekanntmachung dieſer Verfügung abgeſchloſſenen
Verträge werden hierdurch nicht berührt

Zuwiderhandlungen gegen das Verkaufsverbot werden mit
Gefängnis bis zu einem Jahre beſtraft wenn die beſtehenden Ge
ſetze keine höhere Freiheitsſtrafe beſtimmen Händler die im
Korpsbegzirk wohnen haben bei Zuwiderhandlungen eine Schlie
ßung ihres Geſchäftes zu erwarten

Die Bekanntmachung tritt mit dem Zeitpunkt der Veröffent
in

Magdeburg den 17 Februar 1915
Der ſtellvertretende Kommandierende General des IV Armeekorps

Frhr v Lyncker General der Infanterie
à le suite des Luftſchiffer Bataillons Nr 2

Bekanntmachung
betr Mehlanzeige in Halle a d S

Durch Erweiterung der Bundesratsverordnung vom 25 Jan
1915 kann der Kommunalverband der Stadt Halle a d S auch
die Mehlporräte unter 2 Zentner Gewicht bis einſchließlich
50 Pfund Gewicht herab beſchlagnahmen

Um feſtzuſtellen ob dieſe Maßnahme nötig iſt wird eine
zweite Mehlbeſtands Aufnahme für Donnerstag den
25 Februar 1915 angeordnet und auf alle überhaupt
vorhandenen Mehlvorräte ausgedehnt

Das Zählblatt geht den Haushaltungen Gefſchäften Be
trieben uſw durch den Hauswirt oder deſſen Stellvertreter bis
Donnerstag den 25 Februar 1915 mittags 12 Uhr zu und iſt
von dem letzteren am Freitag den 26 Februar 1915 bis 6 Uhr
nachmittags bei dem zuſtändigen Polizeirevier wieder abzuliefern

Zur Anzeige ſind ſämtliche Haushaltungen Ladengeſchäfte
Betriebe aller Art verpflichtet Wer kein Anzeigeformular

ollte hat ſeine Mehlvorräte getrennt nach Meblarten
Freitag den 26 Februar 1915 6 Uhr nachmittags

beim e Amt der Stadt Halle Stadthaus unmittelbar
mündlich oder ſchriftlich anzumelden

Für die Erhebung gelten die Strafbeſtimmungen der Bundes
ng vom 25 Januar 1915 S 13

Halle den 19 Februar 1915
Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Rach s 3 Abſatz 2 unſerer Verordnung vom 9 Februar 1915

r und Schankwirtſchaften der wöchentliche Verbrauch
an WMehl höchſtens das 7fache der Menge betragen die

ichen Tagesverbrauches vom 1 bis 15 Januar
Um die Zahl ver auf die einzelnen Gaſt und

hiernach entfallenden am 1 März d Js zur
gelangenden Brotmarken ſeggeern zu können werden

J der genannten Wirtſchaften aufgefordert bis zum
Februar 1915 nachzuweiſen welche Mengen an Brot und Mehl

ie in ihren Betrieben in der Zeit vom 1 bis 15 Januar 1915
haben

Rachweis iſt beim ſtatiſtiſchen Amt Stadthaus einzu

im Privathaushalt verbrauchten Mengen ſind abzu

Halkle den 19 Februar 1915

gez Rive ges Wurin

ſt

t

Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Mübhlen Bäcker Konditoren und Händler
8 11 der Bundesratsbekanntmachung vom 25 Januar

1915 über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl
und der dazu ergangenen Ausführungsbeſtimmung haben die oben
genannten Gewerbetreibenden am 10 und 20 jeden Monats
anzuzeigen ob und wie ſich ihre Vorräte an Getreide und Mehl
verändert haben

Zu den Anzeigen ſind Vordrucke zu benutzen die von den zu
ſtändigen Polizeirevieren zu beziehen und ausgefüllt an das
tatiſtiſche Amt Stadthaus einzureichen ſind
Trotzdem bereits in der Bekanntmachung des Magiſtrats vom
b Februar 1915 auf vorſtehende Vorſchriften hingewieſen worden
iſt ſind eine ganze Anzahl Gewerbetreibender der Anzeigepflicht
nicht nachgekommen Es wird deshalb erneut auf die Straf
beſtimmung im 8 13 obiger Bundesratsekanntmachung Ge

bis zu 6 Monaten oder Geldſtrafe bis zu 1500 Mark
beſonders hingewieſen

S alle den 19 Februar 1915
Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Zur Kapitulation für die Maſchiniſtenlaufbahn bei den Werft

divi und dem Maſchinenperſonal der Torpedoabteilungen der
Kaiſerlich Deutſchen Marine werden nach der Marineordnung auch
Seedampſſchiffsmaſchtniſten 4 Klaſſe und ſolche Perſonen zuge
laſſen die eine dreijährige Lehr oder Arbeitszeit als Maſchinen
bauer er Kupferſchmied Elektrotechniker Mechaniker oder
in dwerken nachweiſen können wenn dieſe Anwärter
entweder eine Eintrittsprüfung beſteben oder entſprechende Schul
zeugniſſe vorlegen Bei den Königlichen Seemaſchiniſtenſchulen
in urg und Stettin ſind Vorbereitungskurſe für den Ein
tritt als Maſchiniſtenanwärter in die Kaiſerliche Marine einge
richtet worden Am Schluſſe der Kurſe werden Prüfungen abge
halten und darüber Schulzeugniſſe ausgeſtellt Der Herr Staats
ſekretär des ReichsMarineAmts hat die auf Grund der Schluß
prüfung ausgeſtellten Zeugniſſe mit der erwähnten Eintritts
prüfung als gleichwertig anerkannt

Die Kurſe die eine Dauer von acht Wochen haben und das
Penſum der Maſchiniſten 3 Klaſſe unter Hinzurechnung des

umfaſſen werden alljährlich beginnen in Flens
burg am 10 April und 20 Oktober und in Stettin am 5 Januar
und 15 Juni Das Schulgeld beträgt 30 Mark die Prüfungs
gebühr 5 Mark

Vorſtehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht

vSHalle den 17 Februar 1915
Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Wir vringen wiederholt zur öffentlichen Kenntnis daß dem

Burtan VII Gr Berlin 11 bei Anmeldung von Beerdigungen
kie letzte Steuerguittung vorzulegen i

Halle g den 6 Jannar
Der Magüſtrat

l

Verordnung
über Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl

Jm Anſchluß an unſere Verordnung vom 9 Februar 1915
wird auf Grund der 88 34 und 36 der Bundesratsbekanntmachung
vom 25 Januar 1915 über die Regelung des Verkehrs mit Brot
getreide und Mehl mit Genehmigung des Herrn Regierungsprä
ſidenten für den hieſigen Stadtkreis folgendes angeordnet

S 1
Die Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl darf nur

auf Grund von Brotmarken erfolgen die vom Magiſtrat der Stadt
Halle ausgegeben werden

Dieſe Anordnung erſtreckt ſich nicht auf die Entnahme von
Brot und Mehl in der Abſicht gewerblicher Weiterveräußerung

Mehl im Sinne dieſer Beſtimmungen iſt Weizen Roggen
Hafer und Gerſtenmehl

ſ 2
Jeder Haushaltungsvorſtand erhält wöchentlich entſprechend

der Beſtimmung im 8 3 Abſ 1 unſerer Verordnung vom 9 Februar
1915 4 Brotmarken zu je Kilogramm 1 Pfund für jedes
Mitglied ſeines Haushalts Der Haushaltungsvorſtand iſt ver
pflichtet den von ihm nicht unterhaltenen Haushaltungsmit
gliedern auf Verlangen ihre Brotmarken auszuhändigen

S 3
Jede Brotmarke berechtigt zur Entnahme von entweder

1 Pfund Roggenbrot
oder 375 Gramm Mehl
oder 450 Gramm Weißbrot

S 4
Die Brotmarken ſind äbertragbar und haben unbeſchränkte

Gültigkeit Die Ausgabe neuer Brotmarken erfolgt nicht vor
Ablauf einer Woche vom Tage der Ausgabe der zuletzt emp
fangenen Brotmarken an gerechnet

s 5
Bei der Entnahme von Brot und Mehl iſt die entſprechende

Zahl von Brotmarken dem Verkäufer auszuhändigen
S 6

Die Aushändigung der Brotmarken erfolgt in den Brot
marken Ausgabeſtellen gegen einen beſonderen Ausweis Brot
ſchein

8 7
Die erſtinalige Zuteilung der Brotſcheine erfolgt durch Ver

mittelung der Hausbeſitzer oder deren Stellvertreter welche ver
pflichtet ſind die Brotſcheine den einzelnen Haushaltungen aus
zuhändigen Ausſtellung weiterer Brotſcheine insbeſondere bei
Zuzügen von auswärts ſind beim Magiſtrat ſtatiſtiſches Amt
Stadthaus zu beantragen

Die Haushaltungsvorſtände ſind verpflichtet Veränderungen
in der Kopfzahl ihrer Haushaltungen mündlich oder ſchriftlich
binnen 3 Tagen bei der zuſtändigen Brotmarken Ausgabeſtelle
anzuzeigen

S 8
Die Verkäufer von Brot und Mehl haben jeden Montag die

an ſie von den Käufern übergebenen Brotmarken in einem ver
ſchloſſenen Umſchlage auf dem Rame Wohnung und die Anzahl
der Marken des Abliefernden zu vermerken ſind dem ſtatiſtiſchen
Amt Stadthaus einzuſenden

S 9
Krankenhäuſer Privatkliniken Siechenhäuſer und ähnliche

Anſtalten werden als Haushaltungen behandelt und erhalten für
jeden Jnſaſſen die dem S 2 entſprechende Anzahl von Brotmarken
vorbehaltlich anderweiter Regelung gemäß S 10 dieſer Verord
nung

8 10
Zu dieſer Verordnung ergehen beſondere Ausführungsbe

ſtimmungen Mit Behörden Anſtalten oder wohltätigen Ein
richtungen ſind auf Antrag beſondere von dieſer Verordnung ab
weichende Vereinbarungen zuläſſig

s 11
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verordnung werden gemäß

S 44 der Bekanntmachung des Bundesrats vom 25 Januar 1915
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu
1500 Mark beſtraft ſofern nach den allgemeinen Strafgeſetzen
nicht härtere Strafen verwirkt ſind Auch kann gemäß 8 52 der
gleichen Bekanntmachung die Schließung der Geſchäfte angeordnet
werden

S 12
Dieſe Verordnung tritt am 1 März 1915 in Kraft
Halle den 19 Februar 1915

Der Magiſtrat

Verordnung
betr Verbot von Brot und Mehl zu techniſchen Zwecken
Auf Grund der 88 34 und 36 der Bekanntinachung über die

Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl vom 25 Jan
1915 wird mit Genehmigung des Herrn Regierungspräſidenten für
den hieſigen Stadtkreis folgendes angeordnet

S 1
Es iſt verboten Brot zum Reinigen von Gesenſtänden ins

beſondere zum Abreiben ſchmutziger Wände und Decken zu ver
wenden

Rive Wurm

S 2
Klebſtoffe insbeſondere ſogen Kleiſter dürfen nicht aus

Getreide und Kartoffelmehlen hergeſtellt werden
S 3

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmungen werden mit
hege bis zu 6 Monaten oder mit Geldſtrafe bis 1500 Mark

eſtraft
S 4

K Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung
in KraftHalle den 19 Februar 1915

Der Magiſtrat Wurm

Halleseher Specditjons Verein Aktien Gesellsohaft

Halle a 8
Die Herren Aktionäre werden hiermit zur

0 ordentlichen Generaſversammlung

welche em Freitag den 19 März ds Js mittags 12 Uhr im
Sitzungszimmer der Handelskammer in klalle a S stattfinden
wird eingeladen

Rive

Tagesordnung
1 Entgegennahme des Geschätftsberichts der Gewinn und Ver

lustrechnung sowie des Prlütungsberichts des Huksichtsrats
2 Entlastung des Vorstands und des Hufsichtsrats
3 Anerkennung der Bilanz und Festsetzung der Dividende
4 Neuwahl des gesamten Hufsichtsrats
Zur Teilneöbhme an der Generalversammlung sind nach S 26

unseres Gesellschaftsvertrags nur n Aktionäre berechtigt
welche ihre Aktien nebst einem doppelten Nummernverzeichnis
spätestens 72 Stunden vor der Stunde der General
versammlung hinterlegen Die Stelle der Aktien vertreten
bei dieser Hinterlegung auch die von der Reichsbank oder einem
Notar erteilten Bescheinigungen über die Hinterlegung

Hinterlegungsstellen sind 9der er Bankverein von Kulisch Kaempf Co in
alle a

das Bankhaus H F Lehmann in Halle a
das Bankhaus Reinhold Steckner in Halle a
die Gesellschaltskasse in Halle a S

Halle a den 19 Februar 1915
Der Autsſchterat

Steckner

fanden mine
f Ammermann 4 Co

Aktiengesellschaft

Kalle a S
Bilanz am 30 September 1914

Aktiva1 Grundstücke M 485 0002 Gebäude
Buchwert am 1 Oktober rot M r

ugang renAbschreibung 23 175 04 556 1783 Maschinen Apparate und Fanrikeinrickterger
Buchwert am 1 Oktober 1913 M 196 845

25 110 98Zugang

rerAbgang 1 263
Abschreibung 27586 98

4 Werkzeuge und Utensilien Halle Ammendorf
und Giesserei

193 106 t

Buchwert am i Oktober 1913 M 3
Zugang 4204 81en

Abschreibung 4 204 81 3
5 Modelle
Buchwert am l Oktober r M

ugang s 5577 7
Abschreibung 3575 2 1

6 Formkasten
Buchwert em l Oktober 1913 M

Zugang 194 13
195 1

Abgang 22 07
166

Abschreibung 165 96 1
7 Bureau Utensilien

Buchwert am 1 Oktober 1913 M l
Zugang 309 76

310 76

8 Patente
Buchwert am 1 Oktober 1913 M 19 Einrichtung und Neubau der Fihalen Berlin
Schneidemühl Breslau
Buchwert am 1 Oktober 1913 M 4

Zugang 2346 74
2 350 74

Abschreibung 2 346 74 4
10 Bestände 1563 062 2811 Kasse 14 7531 7112 Wechsel 71 689 4713 Effekten 2236 3514 Postscheck Konto t0266 6415 Aussenstände 956 120 7416 Kautionen 32 140

Passtva
1 Aktien Kapital

Vorzugs Aktien M 500 000Stamm Aktien 1300000 1800000
2 Obligationsanleihe von 1895

Bestand am 1 Oktober 1915 M 444 000
Tilgung 1913/1914 4500 439 500 773 Obligations Anleihe von 1914 250 0004 Buriſchuiden 294 209 585 Akzepte laufende Bankakzepte 400 000

6 Delkrederereserve 478067 Reservefonds 180 0008 Rücklage Konto für Talon Steuer I 20009 Kautionskreditoren 32 14010 Erneuerungs und Dispositionsfonds Konto 150 000
11 Obligeations Zinsen Konto I noch nicht eingelöste

Coupons 1 95012 Obligations Zinsen Konto II noch nicht eingelöste

Coupons 25013 Dividenden Ronto I noch nicht eingelöste

Coupons 10014 Dividenden Konto II noch nicht eingelöste

Coupons 5015 Hypotheken Konto Schneidemühl 800016 v Ammendorf 230 00017 Beamten Unterstützungsfonds Konto 5100
18 Gesamt Gewinn erst Konto 8470062

Vortrag aus 1912191 MVerlust 1913/1914 11264 04 43436
M 3884542

801I Gewinne und Voriuste kKonto
An Fabrikations und Geschäſtsunkosten M 434 290 v

P 61 361Delkredere Konto5 vo M 956 120 M 2002 47806 65
Gewinn Vortrag aus 1912Veriust aus 1913/14 I 264 04 43 436 8

M 586894 22

Haben

T e e T ePer Gewinn Vortrag 191213 M 347Gesamtertrag 532 194 10M 586 894 72
Halle a den 30 September 1914

Der Vorstanä
W Jordau E RuschDie Uebereinstimmung der vorstehenden Bilanz nebst Gewinn

und Verlust Konto mit den ordnungsmässig geführten von mir ge
prüften Büchern der Gesellschaft bescheinige ich hierdurch

Halle a S den 8 Januar 1915
A Peckmann gerichtlich vereidigter Bücherrevisor

Die Generelversammlung beschloss die Ausschüttung einer a
zahlbaren Dividende von 59 auf che Vorzugsaktien Auf Stam

aktien entfällt keine Dividende panlAus dem Hufsichtsrate ist ausgeschieden Herr Direktor JeReuss Eisengch Herr Oskar Manschewski in Halle a S wur
neugewählt

Für äle Halleschen Vereins
Lazarett Züge O u

wird wieder um Liebesgaben gebeten
Beſonders erwünſcht ſind für die Verwundeten in den beiden Zügen

Friſches u eingemachtes Obſt Kakes
Kahaso Schokolade Wein Kognal Saft
Zigarren Zigaretten u Verbandſtoſfe

Sammelſtelle Große Märkerſtraße

e
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